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Liebe Mandanten,

„Die Gedanken sind frei“, was ist das doch 
für eine wunderbare Komponente des 
Menschseins. Sie dürfen laut sein, leise, 
grün, pink und gerne auch einmal stachelig. 
Nur eines sollten sie im „postfaktischen Zeit-
alter “, in dem uns auch mal Lügen als „alter-
native Fakten“ kredenzt werden, keinesfalls 
sein - nämlich zu kurz oder sogar schlicht 
und einfach dumm. Nutzen wir gerade im 
Wahljahr 2017 das Instrument differenzierten 
und strukturierten Denkens, denn wir ha-
ben die Kraft und die Energie zu gestalten, 
davon lebt unsere Gesellschaft. Sich dieser 
Verantwortung entziehen? Kein Gedanke.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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20_Wahlrechte bei Pauschalierung der Steu-
er auf Sachzuwendungen können getrennt 
ausgeübt werden
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Februar 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017

Umsatzsteuer-Sondervor-
auszahlung 10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017

Gewerbesteuer 15.02.2017 20.02.2017 10.02.2017

Grundsteuer 15.02.2017 20.02.2017 10.02.2017

Sozialversicherung⁵ 24.02.2017 entfällt entfällt

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2017) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Termine März 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.03.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017

Umsatzsteuer ⁴ 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017

Sozialversicherung ⁵ 29.03.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2014:
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Doppelte Besteuerung von Altersvorsor-
geaufwendungen und Altersbezügen ist 
verfassungswidrig

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eine 
Regelung geschaffen, nach der Beamten-
pensionen und Renten aus der Sozialver-
sicherung gleichmäßig behandelt werden. 
Dabei war zu verhindern, dass es zu einer 
doppelten Besteuerung kommt. Altersbezü-
ge dürfen nicht besteuert werden, soweit sie 
aus Beitragszahlungen von bereits versteu-
ertem Einkommen stammen. Das Verbot der 
doppelten Besteuerung ist strikt zu beach-
ten.

Die Prüfung kann nicht bereits während der 
Beitragsphase, sondern erst beim späteren 
Rentenbezug vorgenommen werden. Das 
Vorliegen einer doppelten Besteuerung ist 
durch den Rentenempfänger nachzuweisen.

Hinweis: Es empfiehlt sich daher, sämtliche 
Unterlagen aufzubewahren, durch die eine 
doppelte Besteuerung nachgewiesen wer-
den kann, wie beispielsweise Einkommen-
steuerbescheide und Beitragsnachweise.

E I N K O M M E N S T E U E R

Berücksichtigung des Selbstbehalts bei 
einer privaten Krankenversicherung nur 
als außergewöhnliche Belastung mög-
lich

Beiträge zu einer privaten Krankenversi-
cherung sind als Sonderausgaben berück-
sichtigungsfähig. Als abzugsfähige Beiträge 
gelten nur solche Ausgaben, die zumindest 
im Zusammenhang mit der Erlangung des 
Versicherungsschutzes stehen.

Auf persönlichen Erwägungen beruhende 
Zahlungen für die Selbstbeteiligung eines 
Versicherungsnehmers sind keine Gegenleis-
tung zur Erlangung des Versicherungsschut-
zes. Das gilt selbst dann, wenn der Selbst-
behalt zu geringeren Versicherungsprämien 
geführt hat.

Aufwendungen für den Selbstbehalt werden 
im Rahmen aufgewendeter Krankheitskosten 
lediglich als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt, soweit sie zumutbare Eigen-
belastungen übersteigen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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E I N K O M M E N S T E U E R

Sonderausgabenabzug für vom Erben 
gezahlte Kirchensteuer des Erblassers

Mit dem Tod des Erblassers geht sein Ver-
mögen als Ganzes auf den Erben über. Er 
tritt mit dem Erbfall in die Steuerschuldpo-
sition des Erblassers ein. Demzufolge leistet 
ein Erbe Steuerschulden des Erblassers nach 
dessen Tod als eigene Aufwendungen. Sie 
sind, soweit es sich nicht um Betriebsausga-
ben, Werbungskosten oder nicht abzugs-
fähige Ausgaben handelt, als eigene Son-
derausgaben abzugsfähig. Das gilt auch für 
die vom Erben gezahlte Kirchensteuer des 
Erblassers. Andererseits muss sich der Erbe 
Kirchensteuererstattungen des Erblassers wie 
Erstattungen anrechnen lassen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kindergeldanspruch für volljähriges, 
arbeitsuchend gemeldetes Kind

Eine der zwingenden Voraussetzungen für 
die Berücksichtigung eines volljährigen, ar-
beitsuchenden Kindes für den Kindergeldan-
spruch ist u. a., dass sich das Kind tatsächlich 
bei der Agentur für Arbeit als arbeitsuchend 
gemeldet hat. Eine Meldung ist auch dann 
erforderlich, wenn das Kind arbeitsunfähig 
krank ist.

Ein volljähriges, aber noch nicht 21 Jahre 
altes Kind war bei einer Zeitarbeitsfirma 
beschäftigt und erlitt im November einen 
Arbeitsunfall. Der Arbeitgeber kündigte das 
Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember des 
gleichen Jahres. Aufgrund dieses Unfalls war 
das Kind über zehn Monate arbeitsunfähig. 
Erst nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit 
meldete es sich als arbeitsuchend. Die Fami-
lienkasse lehnte die Gewährung von Kinder-
geld für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit 
ab. Ein Anspruch hätte nur bei einer Mel-
dung des Kindes unmittelbar nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses bestanden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



10I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Gesonderte Feststellung des verbleiben-
den Verlustvortrags und Voraussetzun-
gen für den erstmaligen Erlass eines 
Verlustfeststellungsbescheids

Ist der Einkommensteuerbescheid des Ver-
lustentstehungsjahres bestandskräftig und 
wird kein Verlust berücksichtigt, kann ein 
erstmaliger Feststellungsbescheid über einen 
verbleibenden Verlustvortrag nur noch unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen erlas-
sen werden. Dazu bedarf es einer Korrektur 
des Einkommensteuerbescheides nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung. Dies 
ist jedoch nur dann möglich, wenn die bei 
der Steuerfestsetzung zugrunde gelegten 
negativen, nicht ausgeglichenen Einkünfte 
korrigiert werden können.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S T E U E R

Investitionsabzugsbetrag kann zur 
Kompensation des Mehrergebnisses 
einer Betriebsprüfung gebildet werden

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat es erneut für 
zulässig erachtet, dass ein Unternehmer zur 
Minderung eines Betriebsprüfungs-Mehrer-
gebnisses einen Investitionsabzugsbetrag 
bildet. Am Bilanzstichtag des Abzugsjahres 
muss er allerdings die Absicht gehabt ha-
ben, ein begünstigtes Wirtschaftsgut anzu-
schaffen oder herzustellen. Die Investitions-
absicht ist als innere Tatsache nur anhand 
äußerer Merkmale feststellbar. Die Durch-
führung der Investition kann ein Indiz für 
die Existenz der Investitionsabsicht sein. Auf 
der anderen Seite kann das Finanzamt den 
Unternehmer, der einen Investitionsabzugs-
betrag nach erstmaliger Steuerfestsetzung 
geltend macht oder aufstockt, zusätzlich 
zur Darlegung auffordern, warum er den 
Abzugsbetrag nicht bereits in der ursprüng-
lichen Gewinnermittlung geltend gemacht 
hat. Letztendlich trägt der Unternehmer die 
Darlegungs- und Feststellungslast. Liegt die 
Investitionsabsicht zur Überzeugung des 
Finanzamts bzw. des Gerichts nicht vor, wird 
der Investitionsabzugsbetrag nicht aner-
kannt.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH betraf 
die Voraussetzungen des Investitionsabzugs-
betrags bis einschließlich Veranlagungszeit-
raum 2015. Die Rechtslage hat sich ab 2016 

geändert: Das Gesetz fordert weder den 
Nachweis einer Investitionsabsicht noch die 
Absicht der späteren betrieblichen Nutzung.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Veräußerung eines Liebhabereibetriebs 
kann steuerpflichtig sein

Die Veräußerung oder Aufgabe eines Lieb-
habereibetriebs ist eine Betriebsveräußerung 
oder Betriebsaufgabe. Soweit ein Veräuße-
rungs- oder Aufgabegewinn auf die einkom-
mensteuerlich relevante Phase des Betriebs 
entfällt, unterliegt er der Einkommensteuer, 
so entschied der Bundesfinanzhof (BFH).

Dem Urteil lag dieser Fall zugrunde: Die 
Kläger betrieben seit 1983 ein Hotel in der 
Rechtsform der GbR. Diese erwirtschaftete 
bis 1999 erhebliche Verluste. 2001 verstän-
digten sich Kläger und Finanzamt dahinge-
hend, dass das Hotel seit 1994 als Liebha-
bereibetrieb zu qualifizieren sei. Die stillen 
Reserven zum Zeitpunkt des Übergangs 
betrugen ca. 1,5 Mio. €. 2008 wurde das 
Hotel für 1,8 Mio. € veräußert. Die Kläger er-
klärten einen Veräußerungsverlust, den das 
Finanzamt allerdings korrigierte. Es addierte 
die festgestellten stillen Reserven, sodass ein 
Veräußerungsgewinn von 580.000 € ent-
stand.

Das ist rechtmäßig, wie der BFH bestätigte. 
Obwohl ein Liebhabereibetrieb kein Ge-
werbebetrieb ist, stellt dessen Veräußerung 
einen steuerpflichtigen Vorgang dar, weil 
die Steuerpflicht auch die Veräußerung 
eines zum Liebhabereibetrieb gewandelten 
vormaligen Gewerbebetriebs umfasst. Der 

Höhe nach entspricht der Veräußerungsge-
winn den zum Übergang zur Liebhaberei 
gesondert festgestellten stillen Reserven. Ist 
die Weiterentwicklung während der Liebha-
bereiphase negativ, hat dies keinen Einfluss 
auf die Steuerpflicht des Gewinnanteils, der 
auf die einkommensteuerlich relevante Pha-
se entfällt. Die Veräußerung eines Liebhabe-
reibetriebs kann daher auch dann zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn der 
erzielte Veräußerungserlös die Höhe der 
festgestellten stillen Reserven nicht erreicht.
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Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
bei einem Arbeitnehmer

Der Werbungskostenabzug für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstät-
te wird über die Entfernungspauschale ge-
regelt. Die Entfernungspauschale beträgt für 
jeden vollen Kilometer der Entfernung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
0,30 €. Erste Tätigkeitsstätte eines Arbeitneh-
mers ist die ortsfeste betriebliche Einrich-
tung des Arbeitgebers, eines verbundenen 
Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber 
bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer 
dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung 
wird durch die dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie entsprechende 
Absprachen und Weisungen bestimmt.

Das Finanzgericht Nürnberg hat zur Be-
stimmung der ersten Tätigkeitsstätte bei 
Lkw-Fahrern eine Entscheidung getroffen: 
Ein Lkw-Fahrer hatte keine erste Tätig-
keitsstätte, weil er täglich unterschiedliche 
Einsatzorte anzufahren hatte. Er musste 
aber arbeitstäglich den Betriebssitz seines 
Arbeitgebers zum Abholen und Hinbringen 
des Lkw aufsuchen. Seine Fahrtkosten zum 
Firmensitz sind in diesem Fall nur mit der 
Entfernungspauschale zu berücksichtigen.

E I N K O M M E N S T E U E R

Anders entschied das Finanzgericht Nürn-
berg im Fall eines Vorarbeiters. Dieser suchte 
nur einmal in der Woche die betriebliche 
Einrichtung seines Arbeitgebers auf, um 
dort berufliche Tätigkeiten auszuüben. In 
der übrigen Arbeitszeit war er auf Baustellen 
tätig, die er arbeitstäglich direkt von seiner 
Wohnung aufsuchte. In diesem Fall sind die 
Fahrtkosten nicht mit der Entfernungspau-
schale, sondern nach Reisekostengrundsät-
zen (0,30 € je gefahrenen Kilometer, d. h. für 
Hin- und Rückfahrt) zu berücksichtigen.
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Verbilligter Kaufpreis von GmbH Antei-
len kann Arbeitslohn sein

A war Geschäftsführer der X GmbH, an der 
er zu 5 % und die Y GmbH zu 85 % beteiligt 
waren. A war gleichzeitig alleiniger Gesell-
schafter der H GmbH. Die H kaufte von Y 
10 % der X Anteile zu einem Kaufpreis von 
200.000 €. Das Finanzamt bewertete diese 
Beteiligung mit 450.000 € und meinte, die 
Differenz von 250.000 € sei Arbeitslohn des 
A, den er als Geschäftsführer der X erhalten 
habe und somit einkommensteuerpflichtig. 
Hiergegen wehrte sich A, weil er meinte, 
Vorteile und somit Arbeitslohn könnten 
grundsätzlich nur von X als Arbeitgeber 
gezahlt werden. Der Vorteil sei – wenn 
überhaupt – von Y gewährt worden, zu der 
er aber in keinem Arbeitsverhältnis stehe. Es 
fehle somit der sog. Veranlassungszusam-
menhang.

E I N K O M M E N S T E U E R

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
verbilligte Überlassung der X Anteile steuer-
pflichtiger Arbeitslohn des A ist. Ausschlag-
gebend war, dass die Y den Anteilserwerb 
der X Anteile nur Angestellten der Y und 
der H GmbH angeboten hatte. Außerdem 
war der Wertunterschied zwischen dem 
Kaufpreis und dem Verkehrswert so eklatant, 
dass Arbeitslohn vermutet werden kann; 
denn wäre A nicht gleichzeitig Gesellschafter 
der H und Geschäftsführer der X gewesen, 
wäre der Kaufpreis nach Auffassung des 
Gerichts nicht so niedrig gewesen. Der Fall 
wurde an das Finanzgericht zurückverwie-
sen, das jetzt noch entscheiden muss, ob die 
X Anteile tatsächlich 450.000 € wert waren.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Erneuerung einer Einbauküche in ver-
mieteter Wohnung nur über Abschrei-
bung abziehbar

Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Renovierung bzw. Instandsetzung vorhan-
dener Teile eines vermieteten Gebäudes sind 
regelmäßig Erhaltungsaufwendungen, die 
sofort als Werbungskosten abgezogen wer-
den können. Als Teil eines Gebäudes gelten 
dabei wesentliche Bestandteile, ohne die das 
Wohngebäude „unfertig“ wäre.

Entgegen seiner bisherigen Rechtspre-
chung hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun 
im Zusammenhang mit dem Austausch 
von Einbauküchen entschieden, dass diese 
Aufwendungen nur noch über die 10-jähri-
ge Abschreibung geltend gemacht werden 
können.

Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene 
Einbauküchen in mehreren seiner Mietob-

jekte durch neue ersetzt. Das Finanzamt ließ 
nur die Kosten für den Einbau von Herd und 
Spüle sowie für solche Elektrogeräte, deren 
Anschaffungskosten die Grenze für gering-
wertige Wirtschaftsgüter von 410 € nicht 
überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die 
Aufwendungen für die Einbaumöbel verteil-
te es auf die voraussichtliche Nutzungsdauer 
von zehn Jahren.

Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine 
Einbauküche mit ihren einzelnen Elementen 
ein eigenständiges und einheitliches Wirt-
schaftsgut darstellt. Weder Spüle noch Herd 
werden als wesentlicher Gebäudebestand-
teil angesehen. Folglich können die An-
schaffungs- und Herstellungskosten dieses 
Wirtschaftsguts nur über die Abschreibung 
steuerlich berücksichtigt werden.
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Antrag auf Buchwertfortführung bei 
Anteilstausch nur bis zur erstmaligen 
Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz 
möglich

Bringt ein Steuerpflichtiger Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft (z. B. Aktien oder Gm-
bH-Geschäftsanteile) in eine Kapitalgesell-
schaft ein und erhält dafür neue Anteile an 
der übernehmenden Kapitalgesellschaft, 
kann diese die übernommenen Anteile 
unter bestimmten Voraussetzungen mit dem 
Buchwert ansetzen. Voraussetzung ist u. a., 
dass die übernehmende Gesellschaft nach 
dem Anteilstausch unmittelbar über die 
Mehrheit der Stimmrechte an der erworbe-
nen Gesellschaft verfügt (sog. qualifizierter 
Anteilstausch) und der Antrag auf Buchwert-
fortführung spätestens bis zur erstmaligen 
Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz bei 
dem für die Besteuerung der übernehmen-
den Gesellschaft zuständigen Finanzamt 

gestellt wird. Die Antragsfrist ist nicht verlän-
gerbar.

Eine bilanzierungspflichtige Kapitalgesell-
schaft kann ihren steuerlichen Erklärungs-
pflichten auf dreierlei Weise nachkommen: 
Sie kann eine Handelsbilanz einreichen mit 
der Erklärung, diese sei auch der steuerli-
chen Beurteilung zugrunde zu legen; ent-
sprechen die Handelsbilanzansätze nicht 
den steuerrechtlichen Vorschriften, kann sie 
eine Handelsbilanz mit steuerlichen Zusät-
zen und Anmerkungen (sog. Überleitungs-
rechnung) einreichen; schließlich kann sie 
neben der Handelsbilanz eine Steuerbilanz 
einreichen. Jede der drei Varianten ist die 
„steuerliche Schlussbilanz“ im Sinne der 
Antragsfrist. Dabei ist es gleichgültig, ob die 
eingereichte Bilanz ordnungsgemäß ist.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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Doppelte steuerliche Belastung stiller 
Reserven bei Veräußerung einbrin-
gungsgeborener Anteile innerhalb der 
Sperrfrist verfassungsgemäß

Brachte eine Kapitalgesellschaft vor dem 13. 
Dezember 2006 einen Betrieb oder Mit-
unternehmeranteil zum Buchwert in eine 
andere Kapitalgesellschaft ein, handelte es 
sich bei den als Gegenleistung erhaltenen 
Anteilen an der übernehmenden Kapital-
gesellschaft um sog. einbringungsgebore-
ne Anteile. Als Anschaffungskosten dieser 
Anteile galt der Buchwert des eingebrach-
ten Betriebsvermögens. Veräußerte die 
einbringende Kapitalgesellschaft innerhalb 
der siebenjährigen Sperrfrist einbringungs-
geborene Anteile, unterlag der Gewinn der 
Besteuerung. Damit kam es zu einer dop-
pelten steuerlichen Belastung: Einerseits 
wurde bei der übernehmenden Gesellschaft 
der Gewinn aus der Veräußerung des ein-
gebrachten Betriebsvermögens versteuert, 
andererseits bei der einbringenden Kapit-
algesellschaft der Gewinn aus der Veräuße-
rung einbringungsgeborener Anteile.

Der Bundesfinanzhof hält die doppelte steu-
erliche Belastung für verfassungsgemäß. Die 
doppelte Belastung sei der Preis dafür, dass 
der Gesetzgeber auf eine Aufdeckung und 
Versteuerung der stillen Reserven im Zeit-
punkt der Einbringung in eine Kapitalgesell-
schaft gegen Gewährung neuer Anteile an 

der übernehmenden Gesellschaft verzichte. 
Bei der Einbringung handele es sich um 
einen Tausch (Betrieb/Mitunternehmeranteil 
gegen Anteile), der eigentlich zur Aufde-
ckung und Versteuerung der stillen Reser-
ven führe. Gewähre der Gesetzgeber einen 
Besteuerungsaufschub, dürfe er dafür einen 
„Preis“ verlangen.

Hinweis: Für Einbringungen nach dem 12. 
Dezember 2006 wurde das Konzept der 
einbringungsgeborenen Anteile aufgege-
ben. Seitdem wird bei der Veräußerung von 
erhaltenen Anteilen innerhalb der sieben-
jährigen Sperrfrist rückwirkend die Einbrin-
gung im Einbringungsjahr versteuert. Aus 
der Aufdeckung der stillen Reserven werden 
jährlich 1/7 herausgerechnet, so dass z. B. 
bei einer Veräußerung im vierten Jahr nach 
der Einbringung nur noch rückwirkend 4/7 
der stillen Reserven versteuert werden.

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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Gewerbesteuermessbescheide künftig 
nicht mehr vorläufig hinsichtlich Nicht-
abziehbarkeit der Gewerbesteuer

Bisher ergingen Gewerbesteuermessbe-
scheide wegen vermeintlicher Verfassungs-
widrigkeit hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit 
der Gewerbesteuer und der darauf entfal-
lenden Nebenleistungen als Betriebsausga-
ben vorläufig. Sie konnten also jederzeit in 
diesem Punkt geändert werden.

Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass die Nichtabziehbarkeit der Gewerbe-
steuer und der Nebenleistungen als Be-
triebsausgabe verfassungsgemäß ist. Die 
Finanzverwaltung wird deshalb künftige 
Gewerbesteuermessbescheide in diesem 
Punkt nicht mehr vorläufig erlassen.

G E W E R B E S T E U E R

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

Erbschaftsteuerbefreiung für selbstge-
nutztes Familienheim nur bei Einzug in-
nerhalb von sechs Monaten nach Erbfall

Erbt ein Kind ein Familienheim, das der 
Erblasser bis zu seinem Tode zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt hat, und zieht es 
unverzüglich zur Selbstnutzung ein, ist 
dieser Erwerb erbschaftsteuerfrei, soweit die 
Wohnfläche nicht mehr als 200 qm beträgt.

In einem vom Finanzgericht Münster ent-
schiedenen Fall ging es um den Begriff der 
unverzüglichen Selbstnutzung. Diese liegt 
grundsätzlich dann vor, wenn der Erbe 
innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Erbfall einzieht. Im entschiedenen Fall hatte 
ein Sohn vom Vater ein Haus geerbt, in das 
er einziehen wollte. Wegen verschiedener 
behördlicher Unstimmigkeiten verzögerte 
sich zunächst die Eigentumsumschreibung. 
Aber auch nach Eigentumsumschreibung 
zog er nicht in das Haus, weil er es noch 
umfassend renovieren wollte. Das Gericht 
verwehrte dem Sohn die Erbschaftsteuer-
freiheit. Auch wenn das Gericht anerkannte, 
dass die Einholung von Angeboten für eine 
Renovierung einer gewissen Recherchearbeit 
bedarf. So ging es vorliegend nicht mehr 
von einer unverzüglichen Selbstnutzung aus, 
da bereits mehr als sechs Monate zwischen 
Eigentumsumschreibung und der ersten 
Angebotseinholung lagen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Das Gericht hätte der Klage wohl 
stattgegeben, wenn der Sohn nur wegen 
der verzögerten Eigentumsumschreibung 
später eingezogen wäre.
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Kein Recht auf „Abwohnen“ der Miet-
kaution

Ein Mieter hat nicht das Recht, die letzten 
Mietzahlungen mit der hinterlegten Miet-
kaution zu verrechnen und die Kaution quasi 
„abzuwohnen“. Das hat das Amtsgericht 
München entschieden.

Die Mieterin hatte zu Beginn des Mietver-
hältnisses eine Mietkaution entrichtet. Nach 
Kündigung des Mietvertrags zahlte sie für 
die restlichen zwei Monate keine Miete 
mehr. Sie war der Auffassung, sie könne ih-
ren Anspruch auf Rückzahlung der Mietkau-
tion gegen die verbleibende Miete aufrech-
nen. Hiergegen klagte die Vermieterin.

Das Gericht gab der Vermieterin Recht. Ein 
Mieter sei in aller Regel nicht berechtigt, 

noch vor Ende des Mietvertrags die Miet-
zahlungen einzustellen. Die Verpflichtung 
zur Mietzahlung ende grundsätzlich erst mit 
Beendigung des Mietvertrags. Die eigen-
mächtige Verrechnung der Kaution mit den 
letzten Mietzahlungen verstoße gegen die 
Sicherungsabrede im Vertrag und sei treu-
widrig. Anderenfalls könne ein Mieter, wenn 
er den späteren Zugriff des Vermieters auf 
die Kaution befürchte, die Mietzahlungen 
schon vor Ablauf des Mietverhältnisses 
einstellen und dann bei einer Glaubhaft-
machung der Mietrückstände durch den 
Vermieter stets gefahrlos mit dem Kautions-
rückzahlungsanspruch aufrechnen. Hier-
durch wäre jedoch der Sicherungszweck der 
Mietkaution ausgehebelt.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Kosten des Betriebsstroms der zentralen 
Heizungsanlage müssen nach der Heiz-
kostenverordnung verteilt werden

In der Jahresabrechnung einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft müssen die Kosten 
des Betriebsstroms der zentralen Heizungs-
anlage nach Maßgabe der Heizkostenver-
ordnung verteilt werden. Wird der Betriebs-
strom nicht über einen Zwischenzähler, 
sondern über den allgemeinen Stromzähler 
erfasst, muss geschätzt werden, welcher An-
teil am Allgemeinstrom hierauf entfällt. Dies 
hat der Bundesgerichtshof entschieden.

In einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
wurde der für die zentrale Heizungsanla-
ge erforderliche Betriebsstrom nicht über 
einen Zwischenzähler, sondern über den 
Allgemeinstromzähler erfasst. Die Eigen-
tümerversammlung beschloss für einen 
Abrechnungszeitraum sowohl die Jahres-
abrechnung sowie die Einzelabrechnungen. 
Der Betriebsstrom wurde dabei nicht in der 
Heizkostenabrechnung, sondern in der Posi-
tion Allgemeinstrom berücksichtigt. Demzu-
folge wurde dieser nach Miteigentumsantei-
len verteilt. Ein Wohnungseigentümer hatte 
den Beschluss angefochten und beantragt, 
die Jahresrechnung einschließlich der Einze-
labrechnungen hinsichtlich der Heizkosten-
abrechnung für ungültig zu erklären.

Das Gericht gab dem Eigentümer Recht. 
Denn die vorgenommene Verteilung der 
Kosten des Betriebsstroms nach Miteigen-
tumsanteilen widerspreche ordnungsgemä-
ßer Verwaltung. Die Kosten des Betriebs-
stroms müssen vielmehr nach Maßgabe der 
Heizkostenverordnung verteilt werden. Dies 
gelte auch, wenn der Betriebsstrom nicht 
über einen Zwischenzähler, sondern über 
einen allgemeinen Stromzähler erfasst wer-
de. In einem solchen Fall müsse geschätzt 
werden, welcher Anteil am Allgemeinstrom 
auf den Betriebsstrom entfalle. Dabei sind 
die Wohnungseigentümer in der Wahl der 
Schätzungsmethode frei, solange nicht ein 
offenkundig ungeeigneter Maßstab gewählt 
werde. Nach der Heizkostenverordnung 
müssen nämlich die Kosten des Betriebs der 
zentralen Heizungsanlage teilweise ver-
brauchsabhängig verteilt werden. Hierzu 
gehöre auch der Betriebsstrom.

Z I V I L R E C H T
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Wahlrechte bei Pauschalierung der 
Steuer auf Sachzuwendungen können 
getrennt ausgeübt werden

Die Wahlrechte zur Pauschalierung der 
Einkommensteuer für betrieblich veranlasste 
Zuwendungen und für Geschenke können 
unabhängig voneinander ausgeübt werden. 
Nur bei Sachzuwendungen an Nichtarbeit-
nehmer und an eigene Arbeitnehmer ist dies 
jeweils einheitlich zu handhaben.

Die Ausübung des Wahlrechts wird durch 
Abgabe einer entsprechenden Lohnsteuer-
anmeldung gegenüber dem Betriebsstät-

tenfinanzamt angezeigt. Dieses Wahlrecht ist 
widerruflich. Der Widerruf ist durch eine ge-
änderte Pauschsteueranmeldung gegenüber 
dem Betriebsstättenfinanzamt zu erklären, 
so entschied der Bundesfinanzhof.


